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Ottobrunn, den 17.12.2018 

 
 
 
 

1. Antrag auf Anpassung der Plakatierungsverordnung Ottobrunn 
2. Antrag auf Beschaffung von 20 mobilen Stellwänden für Wahlplakate, 

Einstellung der notwendigen Mittel in den HH 2019 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
 
die BVO Fraktion beantragt: 
 
1) die Verwaltung zu beauftragen die Plakatierungsverordnung der Gemeinde 

Ottobrunn, Stand 07/2009 dahingehend anzupassen, dass Wahlwerbung nur mehr 
auf von der Gemeinde offiziell zur Verfügung gestellten Flächen bzw. Reklametafeln 
und Reklamesäulen, die in rechtlich zulässiger Weise errichtet wurden, angebracht 
werden darf. 

 
2) die Beschaffung von bis zu 20 mobilen Stellwänden für die Anbringung von 

Wahlplakaten. Die notwendigen Mittel sind in den HH 2019 einzustellen.   
 
 
 
Begründung: 
 
Zu 1) Damit soll eine geordnete Plakatierung während Wahlkämpfen gewährleistet und 

ein „Wildwuchs“ im Gemeindegebiet verhindert werden. Insbesondere die 
Entfernung der Plakate eine Woche nach Abschluss der Wahl kann somit 
sichergestellt werden. 
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 An den Bürgermeister der Gemeinde  
   Ottobrunn Herrn Thomas Loderer 
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Zu 2) Um die Ziele nach 1) zu erreichen ist es notwendig, dass die Gemeinde die dafür 

erforderliche Infrastruktur zur Verfügung stellt. Die Anzahl der tatsächlich 
notwendigen Stellwände ist anhand der möglichen Standorte zu ermitteln. 

 
Bei angenommenen 20 Wänden mit geschätzten Koste in Höhe von 500 €/Wand 
sind 10.000 € in den HH 2019 einzustellen. Dabei handelt es sich um eine 
Investition, welche ca. 10 Jahre eingesetzt werden kann, so dass sich eine 
durchschnittliche Belastung von ca. 1.000 € pro Jahr ergibt. 

 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Erika Aulenbach 
Fraktionsvorsitzende der Bürgervereinigung Ottobrunn e.V. 
 


